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RS OGH 1981/10/8 12Os157/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.10.1981

Norm

StPO §270 Abs2 Z5

Rechtssatz

Die Formulierung, daß einem Zeugen (wegen seiner Unbescholtenheit) eher geglaubt wird als dem Angeklagten, läßt

nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit erkennen, ob nun das Schöffengericht dem Zeugen glaubt oder nicht.
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